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Berordnuag
Wer dev Verkehr mit Branntwein aus Klei«- und Ödst-

Brennereien
vom 24. Februar 1917. (R. G. Bl. S . 179.)

Auf Grund der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnah-
,» en zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai
9016 (Reichs-Gesetzbl. S . 401) wird verordnet:

§ 1. Branntwein, der in Meindrenarreieu(§ 15  des
Branntweinsteuergesetzes vom 1b. Juli 1909, Reichs-Ge-
Ltzbl. S . 661) oder der aus Obst, Obstwein, Beeren , Tre-
sterniein, Kunftwein, Most, Weintrestern, Weinhefe, Wur¬
zeln oder Rückständen davon, allein oder mit anderen Stof¬
fen gemischt, hergestellt ist, sowie Mischungen, zu denen der
Brenner solchen Branntwein verwendet Hat, dürfen vorn
Brenner nur an di; Süddeutsche Spiritusindustrie, Kom¬
ma . ditgesellschaft auf Aktien, Zweigniederlassung München,
oder nach deren Weisungen abgesetzt werden. Dies gilt auch
tür die mit Beginn des 11. März 1917 beim Brenner vor¬
handenen Bestände.

Für Branntwein , der aus Wein oder unter Zusatz von
Wein hergestellt ist, verbleibt es bei den Vorschriften der
Bekanntmachung über Branntwein aus Wein vom 9. Ja-
mrar 1917 (Neichs-Gesetzbl. S . 25 — Sammlung Nr . 477
—). Im übrigen bleiben für Branntwein , der nicht unter
die Vorschrift im A'bs. 1 fällt , die Vorschriften der Verord¬
nung über Regelung des Verkehrs mit Branntwein vom
1b. April 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 279) maßgebend.

§ 2. Branntwein , der die Absatzbeschränkungnach § 1
Abs. 1 unterliegt , ist vom Brenner an die Gesellschaft § 1
Abs. 1) nach deren Weisungen zu liefern . Der Brenner
hat den Branntwein anizubewabren , vpeaUcb bebenden
und auf Abruf zu verladen . Die näheren Bestimmungen
über die Lieferung sowie über die Feststellung oer für oie
Preisberechnung zugrunde zu legenden Mengen trifft dee
Vorsitzende der Reichsbranntweinstelle.

Die Gesellschaft hat den Branntwein abzunehmen . Er¬
folgt die Abnahme nicht binnen einem Monat , nachdem der
Brenner sich zur Lieferung bereit erklärt hat , so' ist der
Kaufpreis vom Ablauf des Monats an mit 1 vom Hundert
über dem jeweiligen Reichsbankdiskont zu verzinsen. Mit
dem Zeitpunkt , an dem die Verzinsung beginnt , geht die Ge-
fahr des zufälligen Verderbens oder der zufälligen Wert¬
minderung auf die Gesellschaft über.

Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig , so kann das
Eigentum auf Antrag der Gesellschaft durch die von der
Landeszentralbehörde zu ' bestimmende Behörde auf die in
dem Antrag bezeichnet Stelle übertragen werden . Die An¬
ordnung ist an den Besitzer des Branntweins zu richten
Das Eigentum geht über , sobald die Anordnung dem Be¬
sitzer zugeht Zuständig ist die Behörde des Bezirkes, aus
dem die Lieferung erfolgen soll.

§ 3. Für Branntwein , für den gemäß § 3 des Gesetzes,
betreffend Beseitigung des Branntwei .ckontingcnts, vom
14. Juni 1912 (Reichs-Gesetzbl. S . 378) eine Vcrbrauchs-
abgabe von 0,84 M für das Liter Alkohol zu entrichten ist,
gilt die Lieferungspflicht nach § 2 nur , wenn die Erzeugung
im BcLüebssahr , im laufenden Betriebsjahr einschließlich
der mit Beginn des 11.- März 1917 vorhandenen Bestände,
2b Liter übersteigt.

Die Absatzbeschränkungnach § 1 Abs. 1 gilt jedoch auch
für solchen Branntwein.

§ 4. Die Gesellschaft hat dem Brenner einen angemes¬
senen Uebernahmepreis zu zahlen. Der Preis darf die von
dem Vorsitzenden der Reichsbranntweinstrlle nach den Wei¬
sungen des Reichskanzlers festgesetzten Grenzen nicht über¬
schreiten; er schließt die Kosten der Beförderung bis zur
Verladestelle des Ortes , von dem der Branntwein mit der
Bahn oder zu Schiff versandt wird , sowie die Kosten der
Verladung daselbst ein.

Der Preis ist spätestens 14 Taae nach der Abnahme zu
zahlen . Für streitige Restbeträge beginnt die Frist mit
dem Tage , an dem "die Entscheidung des Vorsitzenden der
Reichsbranntweinstelle (§ 5) der Gesellschaft zugeht.

§ 5. lieber Streitigkeiten , die sich aus der Lieferung zwi¬
schen den Beteiligten ergeben, entscheidet endgültig der
Vorsitzende der Reichsbranntweinstelle . Bei der Entschei¬
dung von Streitigkeiten über den Preis ist er an die gemäß
§ 4 festgesetzten Grenzen gebunden.

tz 6. Der Vorsitzende" der Reichsbranntweinstelle be¬
stimmt, an wen, zu welchen. Zwecken und in welchen Men¬

gen der Branntwein von der Gesellschaft abzusetzen ist. Er
setzt die Preise für die Abgabe fest.

§ 7. Der - Geschäftsbetrieb der Gesellschaft unterliegt , ,
soweit es sich um die Ausübung der ihr durch diese Verord - •
nurag übertragenen Rechte und Pflichten handelt , der Auf¬
sicht des Reichskanzlers.

Der Reichskanzler verfügt über den- bei Durchführung
dieser Verordnung für die Gesellschaft sich etwa ergebenden
Reingewinn.

§ 8. Wer Branntwein , der der Vorschrift im § 1 Abs.
1 unterliegt , herstellt , hat der Reichsbranntweinstelle über
Art und Umsang der Erzeugung aus Erfordern Auskunft zu
erteilen

Die Hersteller von Branntivein , der der Lieferungspslicht
nach § 2 unterliegt , haben der Reichsbranntweinstelle , Ab¬
teilung Mü/chen , und dem zuständigen Hauptamt bis zum
fünften Tage jedes Monats über die bei Beginn des Mo¬
nats vorhandenen Vorräte an Branntwein sowie über die
im Vormonat erzeugten Mengen Anzeige zu erstatten . Die
A zeige ist erstmalig für die mit Beginn des 11. März
1917 vorhandenen Vorräte bis zum 20. März 1917 zu er¬
statten.

§ 9. Der Präsident des Kriegsernährungsamts kann
Bestimmungen zur Ausführung dieser Verordnung erlaßen
und bestimmen, daß Zuwiderhandlungen mit den im § 10
bezeichneten Strafen zu bestrafen sind. Er kann Ausnah¬
men von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen.

§ 10. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird bestraft:

1. wer der Vorschrift im § 1 zuwiderhandelt oder den ihm
nach § 2 Abs. 1 obliegenden Verpflichtungen nicht nach¬
kommt;

2. wer eine von ihm nach § 8 Abs. 1 erforderte Auskunft
nicht in der gesetzten Frist ertei ' t oder die ihm nach §
8 Abs. 2 obliegende Anzeige nicht innerhalb der gesetz¬
ten Frist erstattet oder wer in den Fällen des § 8 Abs.
1, 2 wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände
erkannt werden , auf die sich die strcnbare Handlung bezieht,
obne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

§ 11. Diese Verordnung tritt mit dem 11. März 1917
in Kraft.

Berlin,  den 24. Februar 1917.
Der Siellnertreter des Reichskanzlers.

Oessentliche Bekanntmachung.
Enteignung .der abliesernngsp Wichtigen Gersteiunengen.

Nach Anweisung der Reichsfuttermittelstellc hatte der
Kommnnalverband dafür zu sorgen, daß die ablieferungs¬
pflichtigen Gerstenme. gen bis zum 28. Februar d. I . an
die Reichs-Gerstengesellschaftm. b. H , Berlin , zur Abliefe¬
rung .gebracht wurden . Die Reichsfuttermittelstelle hat miii-
w.ehr beantragt , di? Enteft nung rllrr ablieserungspslichti-
gen Gerstemnenzen dergestalt auszusprechen, daß vom 25.
März 1917 au  das Eigentum an den nicht abgelieferten
Mengen auf die Reichs-Gerstengesellschaftm.-b. H., Berlin,
übertragen wird.

Dem Antrag muß gegenüber allen Landwirten entspro¬
chen werden , die nicht bis zum Ablauf des 24. März - 1917
ihre noch rückständigen Gerstenmeugen an die Beauftragten
der Reichs-Gerstengesellschaftm. b. H. oder für diese an den
Kommunalverband freihändig verkauft haben . Die An-
kaufsstellen sind ermächtigt, bis zum Ablauf des 24.. März
1917 für reine gesunde, trockene Gerste bis zu Mk. 15,—

Ktt die Kmmnrmalserböude.
Wir nehmen Bezug auf das Rundschreiben der Reichs-

Futtermittelstelle vom 26. Februar 1917 (bk. 250), wonach
alle bis zum Ablauf des 24. März 1S17 nicht fteiwittig vev»
äußerten ablieferungspfiichtigen Gerstenmeugen nunmehr
enteignet werden . Die Landwirte haben bis diesem Heit»
Punkt noch einmal Gelegenheit, für ihre Gerste statt des ge¬
setzlichen Höchstpreises von 12,50 ^ für den Zentner bis zu
15 ok  zu erhalten und dtkrch freiwillige Abgabe die mit ei¬
ner zwangspersen Enteignung verbundenen Weiterungen
und Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

Um den Kommunalverbänden für die Mühewaltung,
die ihnen und ihren Organen durch die Heranschassung der
Gerste entsteht, ein angemessenes Entgelt zu gewähren , ha¬
ben wir uns im Einverständnis mit dem Herrn Präsidenten
des Kriegsernährungsamts entschlossen, ihnen für alle
Gerste , welche nach Veröffentlichung der von der Reichs-
Futtermittelstelle vorgeschriebenen Bekanntmachung von
den Landwirten noch an die Kommunalverbände oder an
unsere Aufkäufer veräußert und geliefert wird , eine beson¬
dere Bergütung von 9,— Mk. für die Tonne zu zahlen.
Wir setzen hierbei voraus , daß die Kommunalverbände —
abgesehen von der eigenen Mitarbeit — auch die Herren
Amts - und Gemeindevorsteher des Bezirks, soweit dies an¬
gängig erscheint, zur weitgehenden Mitwirkung bei den
Gersteankänfeil heranziehen und sie veranlassen werden,
die Tätigkeit unserer Aufkäufer und Kommissionäre nach
jeder Richtung zu fördern , die erforderlichen Auskünfte zu
erteilen , sowie nötigenfalls bei den Ankaufsverhandlunge«
durch persönliche Einwirkung auf die Landwirte unsere Be¬
auftragten zu unterstützen. Wir bitten, die zu dieser Mit¬
wirkung heraugezogenen Amts - und Gemeindevorsteher für
ihre Mühewaltung je nach dem Ergebnis ihrer Tätigkeit
an der von uns bewilligten Vergütung in angemessener
Höhe zu beteiligen . Gerade im Hinblick hierauf haben wir
die Höhe dieser Vergütung auf 9 M für die Tonne bemessen.

Die Kommunalverbände wollen sich wegen Abnahme
der für die Reichs-Gerstengesellschaftm. b. H. von ihnen
unmittelbar erworbenen Gerste mit unseren Geschäftsstel¬
len oder Kommissionären m Verbindung setzen. Wegen Be¬
rechnung der von uns zu zahlenden besonderen Vergütung
ersuchen wir die Kommunalverbände , im Benehmen mit
unseren Geschäftsstellen, Kommissionären und Aufkäufern,
eine Liste über die in ihrem Bezirk aufgekausten Mengen
zu führen und uns zweckmäßig erstmals zum 1. April 1917
eine entsprechende Aufstellung hierüber zugehen zu lassen.

Berlin  W . 8, den 26: Februar 1917.
Wilhelmstr . 69a.

Reichs-Gerstengesellschaftm. b. H.
Hagedorn . Scheuer.

Wird veröffentlicht.
St . Goarshausen , den 5. März 1917.

Der Königliche Landrat.
B e r g , Geheimer' Regierungsrat

für den Zentner zu bezahlen. Zn diesem Preise wird cmch
ungedroschene Gerste erworben . Die Gerste ist alsbald cws
zudreschen. Der Preis wird nach dem Druschergebnis be¬
rechnet. Das Stroh wird znrückgegeben.

Der Uebernahmepreis für die nach dem 24. März 1917
entngnete Gerste darf den Höchstpreis von Mk. 12,50 für
den Zentner nicht übersteigen. Die Landwirte sind ver¬
pflichtet, die mit derEnteignng in das Eigentum der Reichs-
Gerstengesellschaft übergehenden Vorräte zu verwahren u.
pfleglich zu behandeln , bis die Reichs-Gerstengesellschaftm.
b. H. sie in Gewahrsam übernimmt . Veränderungen an den
enteigneten Vorräten sowie Verfügungen über sie sind un¬
zulässig. Zuwiderhandlungen werden nach § 18 der Be¬
kanntmachung vom 6. Juli 1916 über Gerste mit Gefäugnis
bis zu 1 Jahr oder Geldstrafe bis zu Mk. 10 000 , unter
Umständen auch nach § 246 des Strafgesetzbuches als Unter¬
schlagung mit Gefängnis bis zu 3 Jahren bestraft.

Ossi - öer - i' scke
WTB . (Amtlich.) Großes Hauptquattter,

8. März , vormittags:
Westlicher  Kriegsschauplatz.

Rur in der ChAnprrgne heftiges Artillerieseuer.
Die übrigen Fronten blieben bei dunstigem Wetter und

Schneetreiben im allgemeinen ruhig.
Bei Erkundungsvorstößen zwischen Somme und Oise

wurden 17 Engländer nnd Franzosen sowie mehrere Ma¬
schinengewehre eingebracht.

O r1M 1 Ctir t  K r i e ff 2 i ch a u P l « tz .

Keine Gefechtshandlungen von Bedeutung.
Zwischen Wilejka und Molodeezno kam durch Dombe« -

abwurf ein russischer Eisenbahnzug zur Entgleisung.
Mazedonisch: Front

Nördlich des Doiranfees Vorpostengevlänkel.
Der erste Generalguartiermeister : Luden darf i.

%m  hm MemVeMMtW.
WTB . Wien, 8. März . Amtlich wird verlautlurrt:

OeMlicher Kriegsschauplatz.
In den Waldkarpathen nordwestlich des Tatarenvaffes

wurde der Feind von einer Höhe vertrieben . In Wolhy¬
nien Vorfeldaeplänkel und verstärkter Feuerkamps.
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Im Allgemeinen geringe Gefechtstätigkeit. Sturmpa-
trouillen des Honved-Jnfanterieregiments 32 brachten aus
der italienischen Stellung westlich von Kostanjevica 15 Ge¬
fangene ein.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Unverändert.

Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabi,
v. H ö f e r , Feldmarfchelleutnant

Deutscher Luftangriff auf Sulina.
Berlin , 8. März . (Amtlich.) Deutsche Seeflugzeuge

haben am 6. März .Hafenanlagen und russische Stellungen
bei Sulina angegriffen und erfolgreich mit zahlreichen
Bomben beworfen. Sämtliche Flugzeuge sind trotz feind¬
lichen Abwehrfeuers wohlbehalten zurückgekehrt.

Der Chef des Admiralstabes der Marine

In der ersten Märzwoche über 1000 Feinde gefangen.
Berlin,  8 . März . (Tel . Ktr . Bln .) Auf der West¬

front sind in der Zeit vom 1. März 333 Engländer und 730
Franzosen gefangen genommen, 32 Maschinengewehre und
25 Schnelladegewehre erbeutet worden.

Wieder 32 000 Tonnen im Mittelmeer versenkt.
Berlin,  8 . März . (Amtlich.) Im Mittelmeer wur¬

den versenkt: Neun Dampfer und ferei Segler mit zusam¬
men 32 000 Tonnen , darunter am 14. Februar der bewaff¬
nete italienische Dampfer „Torinno " (4159 Tonnen ) mit
Baumwolle und Reis von Alexandria nach Genua unter¬
wegs, am 20. Februar der bewaffnete englische Transport-
dampfer „Rosalle " (4237 Tonnen ) mit Munition und
Waffen von Newyork nach Saloniki , am 21. Februar der
bewaffnete englische Dampfer „Wathfield " (3012 Tonnen)
mit 4500 Tonnen Magnesium auf dem Wege nach England
und am 22 . Februar ein französischer Dampfer von etwa
1000 Tonnen , am 23 . Februar der bewaffnete englische
Dampfer „Burnby " (3665 Tonnen ) mit 5000 Tonnen
Kohlen von Cardiff nach Algier , ein bewaffneter feindlicher
Transportdampfer von etwa 5000 Tonnen mit Kohlenlad¬
ung und der griechische Dampfer „Viktoria " (1388 Tonnen,
am 3. März der bewaffnete englische Dampfer „Crnygendo-
ran " (2789 Tonnen ) mit Kohlen.

Staatssekretär sür Ernährungsfragen Dr. Michaelis:
gab am Mittwoch im preußischen Abgeordnetenhaus bei der
Besprechung der Ernährungsfragen folgende Aeußerungen:

Das Amt , das ich übernommen habe, ist geboren aus
unseren Ernährungsschwierigkeiten . Wir haben damit zu
rechnen, daß die Bestandsaufnahme vom 15. Februar nicht
das Ergebnis haben wird , daß die Schätzungen, die wir im
Oktober neu geprüft haben, zu gering und daß ein Mehr
herauskommen wird . Wenn das der Fall ist, und damit
rechne ich, dann sind wir in der Tat in diesem Jahre vor
ganz schwere grundlegende Maßnahmen gestellt, damit wir
durchhalten können. Man ist vielfach der Meinung , daß es
mit dem Brotgetreide in den ersten beiden Kriegsjahren gut
gegangen ist, und daß es auch int dritten gut gehe. Wir ha¬
ben in den Städten nicht mehr die strenge Aufsicht wie frü¬
her. Die Bäcker verkaufen mehr Brot als sie dürfen . Die
Brotmarken werden oft auch widerrechtlich benutzt. Unsere
Vorräte sind in der erschreckendsten Art zum Sinken ge¬
bracht worden und dazu kam die Verfütterung von Brot¬
getreide. Es gibt in diesen Fragen keinen Widerstreit zwi¬
schen den Ressorts . Wer will mir auch in den Arm fallen,
wenn ich meine Pflicht tue? Es wird eine schärfere Kon-
trrlle der Städte einzusetzen Habens (Hört ! Hört ). Man¬
chen Städten wird die Selbstbewirtschaftung entzogen wer¬
den müssen. Wir müssen noch mehr rationieren und noch
mehr zu erfassen suchen, als es bisher gelungen ist. Es
wird sich darum handeln , diejenigen Lebensmittel, .die noch
nicht rationiert und beschlagnahmt sind und die noch in
größeren Mengen auf dem Lande vorhanden sind, durch
eine wirksame Organisation zur Verbesserung der Volkser-
nährung heranziehen . Ich erinnere nur an Gemüse, Obst,
Eier und Milch. In der großen Not wird sich niemand da¬
gegen auflehnen . Was soll geschehen, wenn wir die letzten
Ktiegsmonate nicht durchhalten ? Ich werde mich von nie¬
mand beirren lassen. Wer mich kennt, weiß, daß ich mir
kein Schert in die Hand drücken lasse, dem die Schärfe fehlt.
.Ich werde nicht länger im Amte bleiben, wenn mir diese
Schärfe genommen wird . Der Sieg muß auch auf dem
inneren Gebiet unser werden . (Beifall .)

Landwirt Hofer (Soz . a . R .) äußerte hierauf : Die hohen
Lebensmittelpreise werden im Jnlande gemacht. Wenn im
Lande Hunger herrscht, so ist das Junkertum daran schuld.
Dagegen sucht man die Schuld auf . die Engländer abzu¬
wälzen . Der Eigennutz der Agrarier hat die hohen Preise
verschuldet. (Lachen rechts.) Sie (nach rechts) sprechen
immer noch von der Zukunft , lassen aber das Volk in der
Gegenwart zugrunde gehen. (Unerhört !) Die Preise für
Kartoffeln dürfen unter keinen Umständen erhöht werden.
Der Krieg wäre längst beendet, wenn alle gleichmäßig hun¬
gern müßten.

Abg. v. d. Osten (kons.) gab zur Antwort : Der Vor¬
redner hat in einem Augenblick, wo eine Welt von Feinden
uns gegenüber steht, Genossen des eigenen Volks in unver¬
antwortlicher Weife mit Schmutz beworfen. Die städtischen
Kreise stehen der landwirtschaftlichen Produktion vielfach
mit erschreckenderUnkenntnis gegenüber . Das landwirt¬
schaftliche Gewerbe verträgt am wenigsten eine Generalisie¬
rung , es muß möglichst individuell behandelt werden . Des¬
wegen wenden wir uns mit Entschiedenheit gegen den land¬
wirtschaftlichen Produktionszwang , der geradezu zu eimr
Katastrophe führen würde . Die Landwirtschaft wird unge¬
heure Sumn '.en aufwenden müssen, um nach dem Kriege
das tote Inventar wieder instand zu setzen. Das Gutachten
der Professoren , das einen Ausgleich zwischen den Ge¬
treide- und Viehpreisen herbeiführen will , beruht auf einem
verhängnisvollen Irrtum . Ich würde cs bedauern , wenn

noch weitere Lebensmittel rationiert werden, wie der
Staatskommissar es andeutete , und wenn neue Organisa¬
tionen geschaffen würden . Wir ersticken jetzt schon an der
Fülle von Organisationen ; uns tut im Gegenteil eine Ver¬
einfachung der Organisationen not . Wir wünschen drin¬
gend, daß gegenüber den verschiedenen, auf dem Gebiet der
Volksernährung wirkenden Reichsstellen durch eine straffe
Zentralisation Ordnung geschaffen wird . Wir würden dem
Staatskommissar dankbar sein, wenn er seinen Einfluß
in dieser Richtung geltend machen würde.

Gigs 3epelin f.
Der große Bezwinger der Lüste hat uns verlassen. Diese

Trauerbotschaft erfüllt wohl das ganze deutsche Volk mit
Schmerz , denn ans Herz gewachsen war er ihm wie seine
Schöpfung , das Luftschiff, wie nur noch die U-Boote und
ihr Schöpfer der Großadmiral Tirpitz . Alles in dem Leben
des Grafen war groß . Das kühne Draufgängertum der
Jugend , — wer kennt nicht seine berühmten Streifzüge
von 1870 —das ernste Forschen seiner besten Manneszeit u.
das zähe Festhalten an der Verwirklichung seines Ideals,
trotz mancher offener Anfeindung und manchem scheinbaren
Fehlschlage. Einer der besten Deutschen, so wie ihn das
Volk sich wünschte, ist von uns gegangen, aber sein Vorbild
bleibt, drei Paladine hatte Kaiser Wilhelm zur Seite ge¬
habt : Bismarck , Moltke, Roon ! Drei Paladine waren in
unseren Tagen dem Enkel des großen Kaisers beschieden:
Zeppelin , Hindenburg , Tirpitz . Der rechte Mann am rech¬
ten Ort zur rechten Zeit — das Wort galt von jedem der
drei Paladine unseres Kaisers . Einer , und wir wollen uns
keiner Täuschung hingeben — der größte von ihnen — ist
uns zum Tröste geblieben, denn der eine ist seit Jahr und
Tag aus dem Amte geschieden und der andere mußte einem
Stärkeren folgen und hat fast 79 Jahre alt das Zeitliche ge¬
segnet. Ein überreiches Leben ist abgeschlossen und mit sei¬
nem Lufschiff wird auch sein Name und sein ehrendes An¬
denken im deutschen Volke weiterleben . Friede seiner Asche!

Die Etnzahlungsbedingungen der neuen Kriegsanleihe.
Die neue Kriegsanleihe besteht, wie bereits an dieser

Stelle berichtet worden ist, wieder in fünfprozentigen
Schuldverschreibungen und ferner in viereinhalbprozenti¬
gen mit 110 Prozent bis 120 Prozent auslosbaren Schatz¬
anweisungen , wobei . der Zeichnungspreis für beide An¬
leihearten auf 98 vom Hundert (Schuldbucheintragungen
der fünfprozentigen Reichsanleihe mit Sperre bis zum 15,
April 1918 97,80 Mk.) unter Verrechnung der üblichen
Stückzinsen festgesetzt ist. Obw.ohl der Zeichnungstermin die
Zeit vom 15. März bis 16. April umfaßt , dürfen Voll - und
Teilzahlungen , die letzteren in runden durch hundert teil¬
baren Beträgen des Nennwertes , bereits vom 31. März ab
geleistet werden : Da der Zinsenlauf , und zwar beider An¬
leihearten , am 1. Juli 1917 beginnt , der erste Zinsschein
mithin am 2. Januar 1917 fällig wird , ist denen, die be¬
reits am 31. März Zahlungen leisten, ein Vierteljahr Zin¬
sen zu vergüten.

Der erste Pflichtzahlungstermin ist der 27. April . An
diesem Tage müssen 30 Prozent des dem Zeichner zuge¬
teilten Betrages an Kriegsanleihe bezahlt werden . Am 24.
Mai werden weitere 20 Prozent und am 21 . Juni und 18.
Juli jeweilig 25 Prozent fällig . Diese Pflichtzahlungster¬
mine müssen von den Zeichnern inne gehalten werden , so¬
fern die Summe der fällig gewordenen Teilbeträge wenig¬
stens 100 Mk. ergibt . Besondere Bedingungen gelten für
die Einzahlungen auf Zeichnungen die bei den Postanstal¬
ten erfolgen . Auch bei den Postanstalten kann zwar schon
am 31. März die Pollzahlung vorgenommen werden , sie
muß jedoch am 27. April geleistet werden . Teilzahlungen
sind nicht zulässig. Für die Vollzahlung , die am 31. März
geleistet wird , werden 90 Tage Zinsen gleich 1*4 Prozent
vergütet . Für die Pollzahlung , die am 27 . April oder in
der zwischen dem 31. März und 27. April liegenden Zeit
geleistet wird , werden zur Vereinfachung des Verkehrs bei
den Postanstalten gleichmäßig 63 Tage gleich sieben Achtel
Prozent vergütet.

Alles nähere über die Einzahlungsbedingungen der
neuen Kriegsanleihe wird nach Erscheinen der amtlichen
Zeichnungsaufforderung ' aus dieser selbst zu ersehen und
bei den Zeichnungs - und Vermittlungsstellen zu erfahren
sein. .
■■nimuuu —wmmmammmmp

1» Stadl nt »reis.
Oberlahnstein, den 9. März.

)( Anerkennung,  Eine besonders lobend« Aner¬
kennung für große Tapferkeit wurde dem z. Z . hier auf Ur¬
laub befindlichen Musketier Johann Reiländrr , Sohn von
Jos . Reiländer , zuteil , indem ihm für seine Heldentat auf
dem westlichenKriegsschauplatz außer dem Eisernen Kreuz
auch ein Geldgeschenk von 25 Ji  überreicht wurde . Reilän¬
der hat mit seinem Leutnant sowie 2 Kameraden eine
ganz besonders schwierige Patrouille ausgeführt und sind
alle 4 mit einem Trupp Franzosen glücklich zurückgekehrt.

!-! Städtisches Bekleidungsamt.  Die Alt-
Kleider -An- und Verkaufsstelle im Seibelschen Hause,
Adolfstraße, wird so in Anspruch genommen, daß die Leiter
mitunter Stunden länger anwesend sind als vorgesehen ist.

: : Die Aufhebung der Urlauber sperre.
Wie der „Frft . Gen .-Anz ." erfährt , steht die Aufhebung der
Urlaubssperre für die Angehörigen des Besatzungs-Heeres
demnächst bevor. Vielfach wurde bisher angenommen , daß
es sich um eine rein örtliche Maßnahme einzelner Truppen¬
befehlshaber oder um eine Urlaubsverweigerung an Ein¬
zelne für militärische Vergehen handele . Die Annahme
war jedoch unzutreffend . Die Anordnung ist lediglich zur
Entlastung der Eisenbahnen und zwar für das ganze Reich

getrosten worden . Nachdem die Schwierigkeiten der Ver¬
kehrsstockunginzwischen dank der getroffenen Maßnahme»
im wesentlichen als überwunden bezeichnet werden können,
ist wohl mit Sicherheit darauf zu rechnen, daß die Urlaubs-
beschränkungen der letzten Wochen in Bälde nicht mehr nö¬
tig sein werden , und daß unsere braven Feldgrauen zeit¬
weise wieder zu Hause nach dem Rechten sehen und im
Kreise ihrer Angehörigen am Heimatort einige frohe Tage
verbringen können.

!! Hinweis.  Am 9. 3. 17. ist eine Bekanntmachung •
in Kraft getreten , die eine Beschlagnahme, Meldepflicht,
Enteignung und Ablieferung der bei öffentlichen und pri¬
vaten Bauwerken zu Blitzschutzanlagen und zur Bedachung
verwendeten Kupfermengen sowie der an Blitzschutzanlagen
befindlichen Platinteile vorsieht. Alle näheren Einzelhei¬
ten ergeben sich aus dem Wortlaut der Bekanntmachung u.
den Äusführungsbestimmungen , welche die mit der Durch¬
führung beauftragten Kommunalbehörden erlassen. Die
Veröfefntlichung erfolgt in der üblichen Weise durch An-

s schlag und Abdruck in den Tageszeitungen ; außerdem ist der
s Wortlaut der Bekanntmachung bei den Gemeindebehörden
; einzusehen Ausnahmen sind in der Bekanntmachung be-
j sonders vorgesehen, auch wird auf kunstgewerblichen und
, kunstgeschichtlichen Wert , welcher von beauftragten Sachver-
i ständigen festzustellen ist, die erforderliche Rücksicht genom-
! men. — Zu bemerken ist, daß sich als Ersatz für Kupfer in

Blitzschutzanlagen Eisen gut bewährt hat.
§§ Warnung  für Kriegerwitwen . Kriegerwitwen

werden öfter aufgefordert , sich an irgend einem Kursus zu
beteiligen . Dabei werden vielfach große Verdienstmöglich-
keiten in Aussicht gestellt. Meistens tragen diese Unterneh¬
men Namen oder Bezeichnungen; die den Anscheinuerwek-
ken, als ob es sich um Wohltätigkeitsunternehmen oder
soziale Fürsorge für Kriegshinterbliebene handele . Die

■Versorgungsabteilung des Kriegsministeriums hat deshalb
die amtlichen Fürsorgestellen ersucht, die Kriegshinterblie¬
benen hierauf aufmerksam zu machen. Den Kriegshinter¬
bliebenen wird in ihrem eigenen Interesse dringend ge¬
raten , sich vor Beteiligen an irgendeinem Unternehmen
oder Lehrkursus zunächst bei der örtlichen amtlichen Für¬
sorgestelle oder bei dem Arbeitsausschuß der Kriegerwitwen-
und Waisenfürsorge in Berlin W. 30, Münchener Straße
49, über die Geeigentheit des betreffenden Unternehmens
zu erkundigen.

: !: Die Anzucht  der Puffbohnen muß in diesem
Jahre ganz besonders gepflegt werden , well wir dadurch
eine hochwertige, eiweißhaltige Nahrung erlangen . Sol¬
len die Puffbohnen aber Pollernten bringen , so müssen sie
im März gepflanzt werden . In den Bohnengegenden hat
man das Sprichwort : „Wer dicke Bohnen will essen, darf
den März nicht vergessen." Bohnen , die nach März ge¬
pflanzt werden , schießen zu gell auf und tragen deshalb
schlechter. Sie leiden auch viel vom Ungeziefer, und die
schwarze Blattlaus verdirbt oft die ganze Ernte . Hier
kann man sich nun allerdings in den letzten Jahren durch
Bespritzen mit Floraevit , einem Nikotinpräparat der chemi¬
schen Fabrik Schacht in Braunschweig , retten . Seitdem ich
dieses Präparat gebrauche, habe ich keine Verluste durch
Blattläuse gehabt . Will man Vollernten von Puffbohne«
haben, so tut man gut sie vorzukeimen, sie zuerst in Kisten
zu pflanzen und dann erst, wenn sie 5— 10 Ztm . hoch wer¬
den, ins freie Land . Die Bohnen tragen dann direkt von
der Erde aus , während sie sonst oft 30—40 Ztm . über
dem Boden Frucht ansetzen. Ich pflanze daher alle Puff¬
bohnen zuerst in Kisten, auch solche, die nicht früh sein sol¬
len, um so eine reichere Ernte zu erzielen. Von Kunstdün¬
gern sind in erster Linie Thomasmehl und Kainit zu geben,
weil dadurch Fruchtansatz und Frucht befördert werden.

Niederlahnstein, den 9. März.
!! DieKriegsunterstützungen.  Der Haupt¬

ausschuß des Reichstags hat in Weiterberatung des Etats
des Reichsamts deS Innern folgende Entschließungen an¬
genommen : eine Familienbeihilfe von 20 M für die Ehe¬
frau und von 10 Jt  für jedes Kind auch während der Som¬
mermonate weiter zu zahlen ; die Wochcnhilfe während des
Krieges auszudehnen auf die Eheftau der im Vaterländi¬
schen Hilfsdienst tätigen Personen soweit Bedürftigkeit vor¬
liegt ; den Kriegswöchnerinnen künftig 1,50 Jt (statt wie
bisher 1 M pro Tag ) Unterstützung zu gewähren.

Braudach, den 9. März.
(!) VomEierhandel.  Ueber den jetzt wieder ein¬

gesetzten Handel mit Eiern durch die Händlerinnen äußert
sich ein Braubacher Bürger in den „Rhein . Nachr." wie
folgt : Es war am Freitag voriger Woche, da wurden auf
der Bürgermeisterei Eier verkauft, das Stück zu 34 Pfg.
und nur an Kranke und Leidende; auf die Haushaltung ka¬
men 5 Stück. Am gleichen Tage kam eine sog. Butterfrau
mit einem großen Eierkorb nach Braubach . Die Leute lie¬
fen ihr bis zur Verkaufsstelle nach wie vor Alters die Kin¬
der dem Rattenfänger von Hameln . Bei den Verehrern
dieser beliebten Frühlingsgaben waren aber auch Hamster
vertreten , denn die Frau verkaufte leider Jedem nach
Wunsch und da nahm sich der Eine und sicher noch ein An¬
derer gleich 50 Stück Eier , obwohl auch hier das Stück 34
Pfg . kostete; er dachte wahrscheinlich an fröhliche Ostern und
nicht an seine leidenden Mitbrüder , von denen Manche das
Nachsehen hatten . Wenn nun die Behörde nur an Kranke
5 Stück abgibt , dann sollte sie solchen Händlerinnen doch
einfach vorschreiben: Du kannst Eier verkaufen an Kranke
und Gesunde, aber nicht mehr wie 5 bis höchstens 10 Stück
an dieselbe Person . Das wäre nicht mehr wie recht und
billig.

a Eamp , 7 . März . Unsere Gemeinde hat diesen Mo¬
nat wieder das seltene Glück, daß ein allgemein geachtetes
Ehepaar das Fest ihrer goldenen Hochzeit begehen kann.
Es lind dies die Eheleute I . Kaufmann und Frau geb
Wolf . Der Hochzeitstag ist der12 . März , kommende Mon-

#
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rag . Möge den Leuten noch ein glücklicher Lebensabend
beschicken sein.

a Nastätten,  6 . März . Der kriegsfreiwillige Vi-
zefeldwebel Hermann Haxel , Sohn der Modistin Marie Ha-
xel Ww ., bei einem Artillerie -Regiment im Westen kämp¬
fend , wurde zum Leutnant befördert.

Die Versorgung der Städte.

Auf dem Lande hat man vielfach keine Kenntnis von den
Ernährungsverhältnisien in den Städten , von den großen
Schwierigkeiten , die mit der Zusammenfassung der auf
dem Lande vorhandenen Lebensmittel verknüpft sind . Das
den Städtern zugewiesene Quantum an Fleisch , Brot,
Mehl , Milch , Butter , Kartoffeln usw . ist gerade noch aus¬
reichend , um damit durchzukommen . Sehr häufig be¬
kommt der Städter aber nicht einmal das ihm zustehende
Quantum , weil die Zufuhr vom Lande zu gering ist.

Aus diesem Grunde muß die Persorgungsregelung und
die Sammlung von Lebensmitteln auf dem Lande auf amt¬
lichem Wege durchgefürt werden . Die ländlichen Erzeuger !
aller dieser Lebensmittel dürfen sich der Erkenntnis nicht j
länger verschließen , daß die Erreichung des endgültigen I
Sieges über unsere Feinde nur durch eine gleichmäßige !
Verteilung aller im Lande erzeugten Lebensmittel ermög - :
licht wepden kann . Zu diesem Zwecke, müsten alle , dem ?
Selbsterzenger entbehrlichen Lebensmittel den Städtern zu¬
geführt werden , indem sie entweder an die amtlich aufge¬
stellten Aufkäufer oder an die in allen Landgemeinden er¬
richteten Sammelstellen abgegeben werden.

Bauer / Bäuerin helft den Krieg gewinnen ! Liefert But¬
ter , Schmalz , Eier , Speck ! Millionen deutscher Männer
und Frauen fertigen in den Kriegswerkstätten Geschütze und
Geschosie zum Schutz des , teueren Lebens unserer kämpfen¬
den Söhne , Brüder , Männer und Väter . Im tiefen Berg¬
werk und bei sengender Weißglut der Schmelzöfen arbei¬
ten sie schichtweise Tag und Nacht bis zur Erschöpfung.
Soll jetzt der Mangel an Nahrung ihre Kräfte untergraben,
chren Arm lähmen ? Sollen unsere Soldaten wehrlos wer¬
ben ? Nein ! das lasten wir nicht zu ! Sparsamkeit und

wistenhafte und eifrige Abgabe sei jetzt unsere Parole,
arum spare ! liefere ! hilf den siegreichen Frieden schaffen!

Was Du lieferst , wird Dir gut bezahlt . Gib , soviel Du ent¬
behren kannst und laß es Dir bestätigen , damit es ja der
Gesamtheit zu Gute kommt . Hilf und gib fürs Vaterland!

VeraWv.
Limburg,  8 . März . Auf der Station Kerkerbach

stieß in der vergangenen Nacht ein rangierender Güterzug
mit einem Militärzug zusammen . Ein aus Wetzlar gebür¬
tiger Heizer wurde hierbei getötet . Die Lokomotive des
Güterzugs wurde umgeworfen und stark beschädigt . Meh¬
rere Wagen entgleisten . Der Verkehr wird durch Umsteigen
imfrechterhalten.

^ Köln,  8 . März . Brand in einer Sprengstoffabrik.
'Gestern nachmittag 12,20 Uhr entstand in einem Magazin
einer in der Nähe Kölns gelegenen Karbonitfabrik ein
Brand , welcher nach kurzer Zeit gelöscht wurde . Verletzt
wurde niemand . Das Magazin ist ausgebrannt.

Die ersten Millionen zur 6. Kriegsanleihe.
Der Provinzialausschuß der Provinz Westfalen beschloß,

auf die sechste Kriegsanleihe 25 bis 30 Millionen zu zeich¬
nen . Die Westfälische Landesbank wird sich mit demselben
Betrage an der neuen Kriegsanleihe beteiligen.

Endlich Urteil im Schiffmannprozeß.
Berlin,  8 . März . Im Prozeß Schiffmann verur-

leilte am 65 . Verhandlungstage das Gericht den Angeklag¬
ten Schiffmann zu 10 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren
Ehrverlust ; ein Jahr sechs Monate wurden auf die Unter¬
suchungshaft angerechnet . Frau Ahrens erhielt ein Jahr
sechs Monate Gefängnis , unter Anrechnung von fünf Mo¬
naten Untersuchungshaft.

Die Pockenerkrankungen in Berlin.
B e r l i n , 6 . März . Ueber die Pockenerkrankungen in

Berlin werden folgende amtliche Angaben gemacht : Die
Nachrichten , die über die Pockenerkrankungen in Berlin ver¬
breitet sind , sind in starkem Maße übertrieben . Die gesam¬
ten Erkrankungen im Landespolizeibezirk Berlin belaufen
'ich bis heute auf 80 Fälle , von denen auf Berlin 72 , auf
Tharlottenburg 6 , auf Neukölln und Wilmersdorf je ein
Fall treffen . Unter diesen 80 Fällen sind nur 6 Todes-
'älle zu verzeichnen . Heute sind fünf neue Erkrankungen
dazu gekommen . Ein Grund zu Besorgnis ist nicht gegeben.
Auch wird an eine Zwangsimpfung nicht gedacht . Im all¬
gemeinen kann eine Nachimpfung ' der älteren Personen
lüber 40 Jahre ) als erwünsch bezeichnet werden . Bei den
Erkrankten hatten 90 v. H. das 45 . Lebensjahr , 10 v . H.
SaS 50 . Lebensjahr überschritten.

18 000 Kilogramm Brot gegen falsche Brotmarken
wurden in München ausgegeben . Die falschen Brotmarken
waren vom Münchener Bezirksamt als Altpapier zum Ein-
stampfen bestimmt , wurden aber auf dem Transport wieder
gestohlen , so von einem Brückenwagen allein vier Zentner!
Die Personen , die den Diebstahl ausgeführt haben , sind
noch unermittelt ; doch wurden Dutzende von Personen fest-
:4estellt , die derartige Marken besaßen . In der Herberge
zur „Heimat " wurde mit diesen Marken gehandelt . Ein
ganzes Paket Brotmarken wurde um 50 Pfennia bis 1
Mar ? verkauft.

AmsStiWe,.
Und dennoch!

Roch sind des Winters Sorgen groß — noch zeigt sich
der Gestrenge — in jeder Weise rücksichtslos — er zieht sich
» die Länge . — Noch übt er über Land » und See —: die

Herrschaft aus auf Erden und doch muß auch der Mär-
zenschnee — einmal zu Master werden!

Noch lebt trotz allem Winterbraus — der Mut zu neuen
Taten — und unentwegt zur Front hinaus — ziehn unsere
Soldaten . — Und sonder Furcht bei Tag und Nacht —
dem Feind sein Ziel zu stecken — hält unser U-Boot treue
Wacht — zu Englands größtem Schrecken.

Gewalt 'ges leistet unser Heer — in beispielloser Treue
— der Feinde gibts wie Sand am Meer — und täglich
kommen neue . — Herrn Wilsons lautes Kriegsgeschrei —
dringt bis ins Reich der Mitte — man zieht dies an dem
Zopf herbei — das ist neutrale Sitte!

Der Chinamann soll auch herbei — allein kann mans
nicht schaffen — bald lockt Old -Englands Hilfeschrei — die
ganze Welt in Waffen ! — Doch wenn wir , angegriffen,
dann — ein Abwehr -Bündnis suchen — so hebt die Briten-
Sippfchaft an — zu toben , schimpfen , fluchen!

So haben alles anigehetzt — die uns die Luft nicht
gönnen — ohnmächt 'ge Wut ergreift sie jetzt — daß sie nicht
siegen können . — Sie scheun vor keinem Bubenstück — auch
Frankreich läßt 's nicht fehlen — sein Schamgefühl schreckt
nicht zurück — Gefangene zu quälen!

Wo bleibt da die Humanität --- kann das Herr Wil¬
son sagen ? — Der sich als ein Apostel bläht — in allen
Menschheitsfragen ? — Ein Volk das frevelnd sich vergreift
— an jene die da wehrlos — ist nicht in der Kultur geriift
— es " ist brutal und ehrlos!

Das ist des Weltkriegs größte Schmach — sie ist nicht
abzuschwächew — die Schuld ist groß — einst kommt der
Tag — da wird sich alles rächen ! — Und zu dem Tage rü¬
sten sich — mit Wucht Germanins Streiter — drum eitles
Frankreich hüte dich — auch du John Bull!

E r n st Heiter.

RelchsmriMstistmg.
Unier Bezugnahme anf die Bekannimachung in Nr 5b

des Kreisblattes ' deir Reichsmarinestiftung erklärt sich der
Unterzeichnete zur Entgegennahme von Gaben und von
Anträgen auf Gewährung von Unterstützungen bereit.

Oderlahnstein , den 6 . März 1917
Der Magistrat.

0 r Ön u n g.
betrefend die Erhebung einer Hundesteuer im Bezirke der

Stadt Oberlahnftein.
Auf Grund der Beschlüste des Magistrats und der Stadt¬

verordnetenversammlung vom 13 . Juni und 21 . und 25.
Juli 1916 und 9 . und 12 . Januar 1917 wird hierdurch in
Gemäßheit der §§ 16 und 18 und 82 des Kommunalab¬
gabengesetzes vom 14 . Juli 1893 nachstehende Ordnung , be¬
treffend die Erhebung einer Hundesteuer im Bezirke der
Stadt Oberlahnftein , erlaffen.

8 1. Wer einen nicht mehr an der Mutter saugenden
Hund hält , hat für denselben eine Steuer und zwar:

a ) Für den ersten Hund von 15 Jl  jährlich.
b ) Für den zweiten und jeden weiteren Hund einer Haus¬

haltung von 20 JL, jährlich
in halbjährlichen Raten und zwar in den ersten 14 Tagen
eines jeden halben Jahres an die hiesige Stadtkaste zu ent¬
richten . Das erste halbe Jahr erstreckt sich auf die Zeit vom
1. April bis Ende September , das zweite halbe Jahr auf
die Zeit vom 1. Oktober bis Ende März.

Ueber die Steuerzahlung ist Quittung zu erteilen.
8 2 . Für jeden Hund , welcher im Laufe eines halben

Jahres (tz 1) steuerpflichtig wird , sowie für einen steuer¬
pflichtigen Hund , welcher im Laufe eines halben Jahres an¬
geschafft worden ist, muß die volle Steuer für das laufende
halbe Jahr binnen 14 Tagen — vom Beginne der Steuer¬
pflicht an gerechnet — entrichtet werden.

Wer einen bereits in einer Gemeinde versteuerten Hund
in seinem Haushalt aufnimmt , oder einen Hund an Stelle
eines eingegangenen oder veräußerten Hundes einstellt,
oder mit einem solchen neu anzieht , darf für das laufende
halbe Jahr die gezahlte Steuer auf die zu zahlende , in An¬
rechnung bringen . Wenn die gezahlte Steuer mehr betragen
hat , als hier für das Halbjahr festgesetzt ist so wird für das
gezahlte Mehr eine Vergütung nicht geleistet.

8 3. Rückstände dieser Steuer werden im Wege des Ver¬
waltungszwangsverfahrens beigetrieben.

8 4. Wer einen steuerpflichtigen oder steuerfreien Hund
einstellt , oder mit einem solchen anzieht , hat denselben bin¬
nen 14 Tagen nach der Anschaffung bezw . nach dem Anzuge
bei dem Magistrat zu melden . Neugeborene Hunde gellen
als angeschafft , nach Ablauf von 14 Tagen , nach dem die¬
selben aufgehört haben an der Mutter zu saugen . Jeder
Hund , welcher abgeschüfst wird , abhanden gekommen , oder
eingegangen ist, muß spätestens innerhalb der ersten 14
Tage nach dem Ablaufe des halben Jahres (§ 1) innerhalb
dessen der Abgang erfolgt ist, abgemeldet werden.

8 5. Von der Steuer befreit sind solche Hunde , die zur
Bewachung , oder zum Gewerbe unentbehrlich sind . Mit
dieser Maßgabe tritt die Steuerfreiheit ein , für Hunde , die
anf einzeln belegenen Höfen zur Bewachung gehalten wer¬
den , sowie für Hirtenhunde.

8 6. Die Steuer (8 1) wird auf 7,50 JH  pro Jahr und
Hund ermäßigt ftir die Bewohner der Grubenkolonie Fried¬
richssegen einschl . der Bewohner des Ahlerhofs und für die
Bewohner der außerhalb des Ortsberings einzeln belege¬
nen Häuser , Gehöfte und Mühlen , soweit solche mehr als
30 Meter von den Grenzen des Ortsberings entfernt sind,
und sie nicht nach § 5 Steuerfreiheit genießen.

8 7. Ganz oder teilweise steuerfreie Hunde sind — mit
Ausnahme der Hirtenhnnde bei Bewachung der Herde —

, außerhalb des Gehöftes ihres Besitzers an der Leine zu
- führen . Zuwiderhandlungen , ziehen im Wiederholungsfälle
? den Verlust der Steuerfreiheit für das laufende und das
{ nächste Jahr nach sich.

8 8. Die Befreiungen und Ermäßigungen treten aber
nur für einen Hund jeder Haushaltung ein . Werden neben
einem steuerfreien s§ 5) oder in der Steuer ermäßigten
Hund s§ 6) noch andere gehalten , so kommt für jeden wei¬
teren Hund die erhöhte Steuer von 20 Jl  zur Erhebung.

§ 9. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser
Ordnung ziehen eine Strafe bis zur Höhe von 30 Jt  nach
sich- , , .

810 . Die in Beziehung auf das Halten von Hunden be¬
stehenden Polizeivorschriften werden durch die vorstehen¬
den Bestimmungen nicht berührt.

8 11 . Gegenwärtige Ordnung tritt mit dem 1. April
1917 in Kraft;  mit demselben Zeitpunkt tritt die Hunde-
steuerordnnng vom 22 . Juli 1897 außer Geltung.

Oberlahnftein,  den 17 . Januar 1917.
Der Magistrat : Schütz.

B . A . 416/3/16.
Genehmigt.

Wiesbaden,  den 31 . Januar 1917.
Der Bezirksausschuß.

Die Zustimmung wird erteilt.
Cassel,  den 21 . Februar 1917 . »

Der Ober -Präsident : Hengstenberg»

Wird veröffentlicht.
Oberlahnstein , den 6 . März 1917.

_ _ __ Der Magistrat . Schütz.

Saatfrücht.
Bestellungen auf:

- . Saat - Gerste (t» ils Franken ) Zir Mk . 26 —
Saat - Hafer (Beseler II ) Zir . Mk . 23,50 '
Saat Felderbsen
Kali - Düngersalze Zir . Mk . 3 .50

werden im Rathaus Zimmer 5 angenommen.
Meldungen bis 10 . März 12 Uhr.
Oberlahnftein , de» 6 . März 1917

_ Der Magistrat.

Flerfchabgabe.
Bei der am Samstag vormittag ooa 10 — 12 m

aachmittags ooa 2 - 8 llhr
stattfindenden Fleischadgabe erhält jede Person 150 Gramm
Fleisch einschl . Speck und 50 Gramm Wurst.

Es wird nochmals darauf hingewiesen , dvß die Käufer
zum Fleisch , und Wursteinkauf Teller mttbringen.

Oberlahnftein , den 8 . März 1917.

__ Der Bürgermeister.
Der Boraafchiag für dar 3ahr 1917

liegt vom 8 . ds . Monars an acht Tage lang im Rathaus «,
Zimmer Nr . 4 zur Einsicht der Gemeindeangehörigen offen.

Oberlahnstern , den 6 . März 1917.

' •/ "" _ ._ Der Magistrat.

Der Haarjattaags - laa der StMgmeiode Niederlahasteia
liegt zur Emfichluahme der Bürger vom 7 . bis zum 1b.
März 1917 auf Zimmer 1 ( Allgemeine Berwallung ) hoffen.

Niederlahnstero , den 6 . März 1917.
__ D« Magistrat.

Diele Woche kommen 140 Gramm Fleisch  pro Kopf
zum Verkauf . ,

Riederlahnftein . den S. März 1917.

' ' %_ D « r Magistrat.
Bekanntmachung

Hiermit werden alle in betracht kommenden Personen
anf die wiederholten Bekanntmachungen des stellvertreten¬
den General -Kommandos 18 . Armeekorps betr . „Vaterlän¬
discher Hilfsdienst " hingewiesen.

Da es von großer Wichtigkeit für unser Vaterland ist,
daß sich jeder Mann zur Verfügung stellt , fordere ich die in
hiesiger Gemeinde sich aufhaltenden aber nicht in einer dem
Gesetz über den Vaterländischen Hilfsdienst entsprechenden
Stellung tätigen Personen auf , sich zu irgendeiner der kn
den erwähnten Bekanntmachungen aufgeführten Stellen
zu melden.

Niederlahnstein , den den 6 . Februar 1917.

_ Der Bürgermeister.
VeMmlg anf Saolgetnlte.

Gmpflhle Saathafer Beseler II ä Z,r Mk . 22,60
Saalgerste Frauke « k Zu . Mk 26 .( 0
Prima Saaterbsen a Pjr ». Mk 1,20.

Zur Düngung.
> Kalidüugesalze L Zir . Mk 3, » 0

Es wird , gebeten ganze saubere Säcke zum Abdoien
am Bahnhof mit zu dringen . Anmeldung muß dis z» m
13 . März d . I . Zimmer Nr 4 auf dem Bürgermeister¬
amt abgegeben werden.

Der W 'rischaitt ausschuß
Philipp Nies , Geschäftsführer

Riederlahnftein . den 9. Mär , >917.

Gebrauchte Rhkill»
Weiv-Aaflheil,

braun oder grün,
kauft zum höchsten Preise

'Weinhandlung Beider,
Nicderlahnstein.

Wohnung
mit kleiner mSa!
etwas «arte » in Ober-
Atederlatznttetu zn mieten g«s

Wilhelm Me
_ Niederla imkei

Gebrauchte

Minflalhen
kauf : zu gul >n P -e sei,

G . B . Bahn »,
Weinhandiung

Oberlahnftein

Ge««rb«>i
Riede-Wsstki».

j Acker tui Mitte,gefty, 52 9tu»
I ten g :oß. zu verkaufen . Än-
' geböte erbitte ? A . ZoeobS

Königftein i.l*
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Nriegsministerium.

BeKliillltlllllchW
Nr . Ick. 200/1 17. K R . A.

-etteffevd Bescklagllakfme. Meldepflicht. Enteignung und
Ablieferung der dei öffentlichen und privaten Bauwerken
zu Blipfchntzanlagen und zur Bedachung verwendeten

rupfermengen, einschließlich kupferner Dachrinnen Ab-
sallrohre und Sesimsabdelkuntzen. sowie einiLiietzttch

der au Blißfchusanlagen befindlichen Platiuteile.
Dom S. März 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen deS
Königlichen KnegSministerrums zur allgemeinen Kenntnis
gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwiiki sind,
jede Zuwiderhandlung gegen d>e Beschlagnahmevor¬
schriften und Enteignung nach § 6*) der Bekanntmachung
Uber die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24 I >ni
191b (Reichs-Gefetzdl. S . 357 ) in Verbinduna mit den
Nachtragsbekanntmachungen vom 9. Oktober 1915 (Reichs.
Gesetzbl S . 645) vom 25 November 19 5 (Reichs Ge-
frtzbl. S . 778) und vom 14 Septemb r 19 8 «RerchS-Ge.
ietzbtatt T . 1019) und jede Zuwiderhandlung gegen die
Meldepflicht nach § 5**) Bekanntmachung über Boratser¬
hebungen vom 2. Februar 1915 (Reichs Gesetzblatt T . 54)
st» Berbinoung mit den Nachtragsbekannlmachunge« vom
%  September 1915 ( Reichs Gesetzt, ! S . 549 ) und vom 21.
Oktober ISIS (ReichS-Sefetzblatt S . 884) bestraft wird.
Auch kann der Betrieb des HandelSgewerbeS gemäß der
Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuaerlL'figer Personen
vom Handel vom 23. September 1915 (RerchsGefetzblalt
S . 603) untersagt werden.

Jnkrasttrete« der« ekemntmachung.
Di« Bekanntmachung tritt mü dem vegm « deS 9. Mörz

Ls Kraft
8 2.

Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Bon die er Bekanntmachung werden bernffen:

A. alle Kupfermengen : — auch wenn verzinkt oder
mu einem andere» Uebe zug versehen —, die dei
folgenden Bauteilen verwende' sind:

Gruppe l : Dachiläben . Fenster und Gefimsab
deckungen, Abdeckungen v,n vrgeoaulen Dach¬
fenstern und Dachluken, Ä >ken »or Dachrinnen,
alles rn einfacher Ausfühiung und von einfacher
Form ; v

Gruppe 2 : wie Klasse 1. jedoch in komolijierter
(kasseiier er, oramentierter und ge r ebener) Äus-
füh ' nnq und von komplizierter Form;

Grupoe 3 . Dachrinnen und Abfallroh en;
Gruppe 4 : monieren Blitzschutzanlagen;

8 . alle Platinteile : von montierten Blitzschutzanlagen.
8 3. .

Ausnahmen.
Ausgenommen von den Bestimmungen dieser Bekannt

machu g sind alle in § 2 dieser Bekanntmachung genannten
Kupfermengen, welche sich befinden:

a) in Anlagen, deren Herstellung oder Anbringung
vor dem Jahre 1850 erfolg« ist;

b) an phpiilalifchen u«id dergle chen Instituten
bei denen wegen der magnetischen S öcungen
Eisen für den Bau übe>.Haupt auigeschallei und
Kupfer verwendet wurde;

c) an Leuchrürmen
§4.

Bon der Bekanntmachung betroffene Personen , Betriebe
u. s. w.

i Von der Bekanntmachung werden betroff n : alle Be
siher (na ürliche und juristische Personen, einschließlich offen;
sich rech sicher Körpeisch f en und Verbände*) von Banwerken, ^ . » ~ • •
- *»« •& * »«-•« . ™ a * **** L ÄS STt*. mSapgedracht ist. ^ ^ ^

§5.
- Beschlagnahme.
Alle von d'eicr Bekann muchung betroffenen Gegen¬

stände werden hie mit beschlagnahmt.
Die Beschlagnahme erstrecke sich auch auf so che Gegen¬

stände, die ü!,s Ma er ai hergestelli sind, das von der
Kriegs Rohstoff Abtestuitg dcs Kou g.-chen Kraeg-min.steriumj
oder durch bte-Militärdefedl - dabLr’ lretzegegen worden ist.

§ 6 .
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Br 'chlagn. hme hat die Wirkung, daß die Vornahme j
von Veränderungen an den von ihr' beir'offenden Gegen¬
ständen verboten ist und rechtsge chaftliche Verfügungen

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark wird sofern nicht nach allgemeinen Straf¬
gesetzen Höhere Siralei ! verwirkt sind, bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände heraus-
zugebeu od r sie auf Verlangen des Erwerbers zu über-
dringey oder zu übrrienden, zuwideroondell

2. wer viibefugt einen besch agnahmlcn Gegenlland beiseite¬
schafft beschädigt oder zeistört verwendet. ve>kauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerung-» oder Erwervsgeschäft
über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer hen erlassenen Ausführungsbestimmungenzuwiderhandelt.
•*) Wer vorsätzlich die Auskunft, za der erouf Grund di-s -r

Verordnung verpflichtet ist nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
wissentlich uurimtige oder unvollständige Angaben macht, wir)
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mir Geldstrafe vis zu
zehntausend Ma k bestraft, auch können Vorräte, die verschwiegen
find im U'teil für dem Staate verfallen e'ktärt werden Eben¬
so wird bestraft wer vorsätzlich die vorgeschriebenenLagerbücher
einzurichten oder zu führen unterläßt Wer fahrlässig die Aus¬
kunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist,
nicht in der gesetzten Frist rteilt oder un ichlige oder unvollstän¬
dige Angaben macht wird mit G ldstra'e bis za dreitausend Mark
oder im Unvermögensfalle mit Geiä gn>s bis zu sechs Monaten
bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebeneu
Lagerbücher eiuzurichten oder zuführen unterläßt.

uher sie nichiig find, io weu sie nicht ausdruck ch aus Grund
der folgenden Bestimmungen oder etwa werterhm ergehender
Anordnungen er'aubl werden Den recht- geschäftlichen Ver¬
fügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege d r
Zwanqsvollstikckvna oder Ärrestvollaehung erfolgen.

Trotz de Bschlagnahme find Veränderungen und
Veriügungen zulässig, die mit Zustimmung der mit der
Durch'üdruung der Bekann'machung beauftagren Behoben
-siehe 8 7) erfo'gen Die Brfugnis zum einstweiigen Wel-
ierqebiauch der beschlagnahmien Gegenstände bleivt unbe.
kühn , ehensosind Verfügungen über das Gebäude im gan¬
zen zulässig. 8 ^•
Enteignung und Ablieferung der beschlagnahmten

Gegenstände
Die von der Beschlag' abme d-boff n-n Gegenitande

sind sobald ihre Enteignung durch Zustellung der
Enteigunugsanordanug na den Besitzer augeorduet
ist. von den Bauw rken zu enlseinen und ..n Sammelst . Û n
ad'zuliesern, die von den beauftragter. Behörden (siehe un¬
ten) errichtet und bekanntgemacht werden.

Die enteigneten Kuprer und Platinmengen , dir nicht
innerhalb der in der Enteignungsanordnung vorgeschriebe
nen Zeit abgeliefert sind, werden auf Kosten der Abllefe-
rungspfl chiiq-n zwangsweise abaebolt werden.

Mit der Durchsührnng dieser Bekanntmachung
«erden dieselbe » Kommunalverbäade beauftragt,
heue » bereit » die Durchsührnng der Bekauntmach.
NNg dt . 1 10 16 K R A. vom 1. Oktober 191«, be¬
treffend Beschlaonahme. BeftandSerh' buvg und Enteignung
von Bierglasoeckeln und Bierk ' Ugdeckeln anS Zinn und
freiwilllge Adlieierung von anderen Zinugegenständen über
tragen woiden ist. Diese erlaffen auch die erforderliche«
AuSfühcungSbestimmungen.

UebernahmepeetS.
Für Gruppe 1 bis 3 sich der UebernahmepretS

zusamme« ouS : ^
a) dem MaterialpreiS für daS Kupfer l,g» M . für das

Kilngromm). - .
b) den Koste> für di, frühere Herstellung, einschließlich

Anbringung (ausichließlich Maleiialpreis ),
o) den Kotten für die Abnahme des Kupfers.
d) den Kotten für etwa zur Abnahme erforderliche

Rüttung
Für Gruppe 4 beträat der U bernahmepreis 3, 0 M.

für jedes K>logram.m abg-lieferten Kupfers. Für „8 " be¬
trägt der liebe«nahwepreis 8 M . für jedes Gramm abge
lieferten reinen Platrvs . Diese Uebernahmepreise enthalten
die Gegenwerte für die abgelieserten in § 2 bezeichneten
Gegenstände einschließckch aller mit der Ablieferung ver¬
bundenen Loistungen. ,

Die Verwendung einer Rüffung bei Abnahme der
Kupfermenqen der kUaffen 1. 2 und 3 muß nachgewieien
und begründet werden können. Im allgemeinen ersch"int
eine Rüstung bei Dackflrch'N von einer Neigung von 30»
und darunter nicht e>forderlich.

8 9.
Befreiung von der Beschlagnahme »Enteignung und

Ablieferung.
Solche beschlagvadm'en Koplermengen, für welche ein

besonderer kunstgewerblicher Wert dnrch Sachverständige
festgestellt witd die von der Landeszentralbedö d̂e bestimmt
und den Betroffenen durch die beauftragten Bedöiden uuf
Antrag von der Beicklagpadme, Enteignung uud Abliefe¬
rung zu befreien. Die Befreiung kann durch die Melaü-
MobilmachungSstelle der KriegS-Rohstoff Avteilung des
KttegSmtpitteriums wi '>krruten weiden.

An denken me ;' »der d-obende Verunstaltung entbi -det
nicht von der Bcschlaznabme- Enteignung oder Abneferung.

8 10.
Meldescheine.

Di ? von der Bes liiaguugme ockroffenen Kupier- und
Platinmengev , für welche den in § 4 genannten Personen

' ■&  nun gsanordnung  bis

zugegangen ist, iin-erl'.eg«n der
Meldepfl chl nach den Au weit»'-'gen der zuständigen beauf¬
tragten Behörde, ündefchadet all .r bereits früher erstatteten
Meldungen.

§ 11 .
Anfragen und Anträge.

hevde Bekannt-
an gutlragten Behörden zu

Alle Unfrar
mächung bei ff'
richte >

Frankfurt (Wa;n', 9 'Mn 19 ' 7
Stellvertretendes Generalkommando 18. Armeekorps.
Coblenz , den 9 '! ,? i .19 7

Kommandantur der Festung Coblenz-Ehrenbreitstcin.

Akdeiter, trauen
mH Midche«

gesucki.
vikkoria-örunen v« »»»!«!».

Goarshausen.
ser KriM«stl»i8 fftr gele itb Seite,

Derln, schlicht
AvbWlierttSgesörSlimerölfrSlhte.

Für Sommerüdsen. Lendol êr und Mohn werde»
außer den lohnenden Abnahmepreisen Flächenzulagen, für
Sens eine Druichprämie gewährt . Der Bezug von Ammoniak
>ür die Anbauer wird vermittelt.

Näheres durch un:erz-ichnele Kommiff onäre des Krlegt-
ausschuffes

Eentr . Ein - & Verbaufs- Gen offenschaft für den
Regierungsbezirk Wiesbaden E G m. d. H.

Landwirtfchaftl che Eentral -Darlehnskaffe
für Deutschland Filiale Fraudsart a. M.

Slirslhitzlierei«t®«.»s .Brallbch.
Sie MajitriK

oriientl HWioersmÄW
findet am

Sonntag , de» 11. März er., nachmittag» 2 Ahr,
im ^Vheintal " dahier statt

Tagesordnung:
1. Bortrag dech GfschäftSherichtS fiir 1916.
2 . Bericht des Kussichtsrots über die Ppäfnng der Rech¬

nung , Antrag aus Genehmigung der Mlgut und End-
lostung hfis, Vorstandes sqwie Portxag de» Bericht» des
BerbafidSretzijors.

3. Beschlußftrffung über; die Verwendung ,he» Reingewinn ».
4.  ErgänzungSwahI des Aufsichtsrats»au» welchem flat»--

teugemäß ausscheiden die Herren : Ad. Goldschmidt,
Coblenz ; Pet . Zell ll .., Oberlahnstein ; Ferd . Heiler,
Braubach ; F . M . Kupp » Camp.

5. Besprechung von Vereinsangelegenheiten.
Zu zahlreicher Teilnahme an der Haupt -Versammlung

laden wir mit dem Bemerken ein» daß die Ueberstcht der
Einnahmen und Ausgaben , die Bilanz , die Gewinn - und
Berlristberechnung des Jahres 1916, das Berzeichnis der
Mitglieder nach dem Stande am 31. Dezember 1916 und
der ausführliche Geschäftsbericht in unserem Geschäftslokal
offen liegt . Druckexemplare können daselbst in Empfang
genommen werden , auch liegen dieselben in der Haupt -Ber-
sammlung auf.

Braubach,  den 1. März 1917.
Der Auffichtsrat:

Max Kirchberger,  Vorsitzender.

IbirfifMlä -Bühnef
M Oberls lnisteiv u
" im 6nalt zur Mardsbrrg 1

Hochstraße 72.

EileMliil-sleil-
TierzitA-Bereii!

Oserlkhuftem.
Am Sonntag den 11 . ds.

Mts . adens 8 Uhr
Beriimliiuz

im Verems okal Ucbsrnacht-
ungsgeb.

Der Vorstand.

NebeVerdikllst!
Wi-r ist bereit ein Feld (30

Naien ) rb .ahaib d s Vikwria-
dlunnens uwznspa en.

Näh Dnrgstr . 27.

@ine Wchitmg
3 Zuvwer und Küche per 1. April
zu oermieteu. HafrnKraAr 4.

ßoniuofi, den ll. MSrz DaueroorsteUuug s»
85  oon 2- 10 Bür. *

Kein warten.

— LPO ' ilsttM . —
Deutscher Kunstfilm

Die alte Schere.
Schauspiel in 3 Abtei ringen von Rudolf del Zopp.

^ Hauptpersonrn:
Koa S 'ark . Ella Marschall . U
Martha Stark . Relly Ridon , ^
Doktor Martens . Emil Writlich,
Brigitte , dessen Wir schafterin . . . Hedw. Wiese

Zeit : Gegenwart

I» Itommt
baoon.

schwank in 1 Ak ! von
Fred Sauer . j

Piefke als
Ewe heitere
Geschichte.

Efire-Eiitlsge
litif Waifch.

Der deittsche Michel.
Patriolisches Zeilbili« an ' dem ver'losseneu Kriegs
jahr in L Akten Michel . Herr Leo Penkert.

Sonntag » den 18 . März
das groß . Marine -Schauspiel i 5 Abteilungen

Stolz weht die Ilsgze sÄwiirz weiß rot.
Versaßi von Fritz Pcochnewski, Sekretär des deutschen

Flo ten Vereins.

Um gütigen Zuspruch bittet
Die Direktion.

t ft tat Wciiidergej MetMettc«sä
iu verkaufen I Iolzrahmetuuacr4tz,Kiadör*>et.tea

Wo sagt die Expedition I 3!8«umöb«lk2dr1LAab! 1 ffctr,
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